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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
 
DER BÜRGERMEISTER 

 
272/00 

 

VERWALTUNGS- 
VORLAGE 

 
 
Geschäftsbereich 1  Datum 
Fachbereich Gleichstellung v. Frau u. Mann   04.02.2000 
Bearbeitet von:   
 
Beratungsfolge Ausschüsse - Rat X öffentlich  nicht öffentlich 
 
 

 

 
Personal, Organis. u. Frauengl 

 
18.02.2000

 
Haupt- und Finanzausschuss 

 
08.03.2000

 
Rat 

 
21.03.2000

 
Betreff: 
 
Gemeinschaftsaufgabe Frauenförderung 
Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beauftragt die Verwaltung, zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes entsprechend § 5 
Abs. 6 GO NW die erforderlichen Änderungen bei der Hauptsatzung zu berücksichtigen und den Entwurf eines 
Frauenförderplanes gemäß §§ 5 a und 6 Landesgleichstellungsgesetz zu erstellen. 
 
Grundlage für den Frauenförderplan soll die Fortschreibung der Daten zur Beschäftigungssituation in der Stadtverwaltung 
Siegen für die Jahre 1998/99 sein, die Bestandteil des ersten Berichtes zur Gemeinschaftsaufgabe Frauenförderung 
1996/97 waren (vgl. Ratsbeschluss vom 24.06.1998 zur Vorlage Nr. 2812/98). Die Berichterstattung dazu soll im II. Quartal 
dieses Jahres erfolgen. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




